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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.03.1926

Norm

EO §154

Rechtssatz

Der Ersteher ist zum Antrage auf Einstellung der Wiederversteigerung nicht, wohl aber zur Beschwerde dagegen

berechtigt, daß die Wiederversteigerung trotz einem Einstellungsantrage eines hiezu berechtigten Beteiligten

fortgesetzt wird. Eine Einstellung des Wiederversteigerungsverfahrens darf nur mit Zustimmung aller

Meistbotsbeteiligten geschehen.
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